
Zustiftungen an die Ferdinand-Möller-Stiftung 
 
Die Ferdinand-Möller-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit 
Sitz in Berlin. Sie ist gemäß Freistellungsbescheid vom 29.11.2000 als besonders 
förderungswürdige Körperschaft wegen der Förderung von Kunst und Kultur anerkannt. 
Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Künstlern und deren Unterstützung der 
kunstwissenschaftlichen Forschung der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Die Stiftung hat 
darüber hinaus die Aufgabe, das Andenken an Ferdinand Möller, eine vorbildliche 
Kunsthandelspersönlichkeit des 20. Jahrhunderts, zu erhalten und seine Verdienste um die 
Rettung und Durchsetzung der expressionistischen Kunst als beispielgebend zu würdigen. 
 

Allgemein 
 
Spenden sind freiwillige unentgeltliche Zuwendungen im Sinne einer Geld- oder 
Sachzuwendung ohne Gegenleistung für satzungsmäßige Zwecke des gemeinnützigen 
Empfängers. 
Sie sind vom Grundsatz her private und somit steuerlich nicht absatzfähige Ausgaben. 
Jedoch können diese Aufwendungen (unter Vorlage der Spendenbescheinigung, s.u.) als 
Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend gemacht werden, ohne das sie beim 
Empfänger zu einer Steuerpflicht führen. 
 

Abzugsberechtigte Personen 
 
Abzugsberechtigter ist nur, wer die Spende tatsächlich geleistet hat. Dies können sowohl 
Privatpersonen, als auch juristische Personen (z.B. GmbH, AG, andere Stiftungen u.a.) sein 
 
Bei Ehegatten spenden beide zusammen. Bei Personengesellschaften (OHG, GbR u.ä.) 
werden die Beträge dem jeweiligen Gesellschafter anteilsmäßig zugeordnet. Spendet z.B. 
eine Aktiengesellschaft oder GmbH, ist diese abzugsberechtigt. 
 

Spendenbescheinigung 
 
Die Ferdinand-Möller-Stiftung muss eine Spendenbescheinigung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck ausfüllen. Das Vorliegen der Spendenbescheinigung ist 
Voraussetzung für Ihre Abzugsfähigkeit. 
 
Ohne Spendenbescheinigung können nur Zuwendungen geltend gemacht werden, die 100 
EUR nicht übersteigen und deren Verwendungszweck sowie die Steuerbegünstigung der 
empfangenen Körperschaft sich aus dem Bankbeleg ergeben. 
 

Kontoverbindung   
 
Ferdinand-Möller-Stiftung 
Deutsche Bank Düsseldorf 
BLZ 30070024 
Konto 6151500.01 


